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72 WIEDERHOLUNG DER ÖFFENTLICHEN AUSLEGUNG DES ENTWURFS DER WASSERSCHUTZ-
GEBIETS-VERORDNUNG „OLSBERG-BIGGE“ 

 
1. 
Der Entwurf der Wasserschutzgebietsverordnung für das geplante Wasserschutzgebiet „Olsberg-Bigge“ ein-
schl. der zugehörigen Unterlagen wurde vom 27.07.2020 bis 26.08.2020 im Internetportal des Hochsauerland-
kreises veröffentlicht. Zusätzlich wurden die Unterlagen in den Rathäusern Olsberg und Bestwig sowie im 
Kreishaus Meschede öffentlich ausgelegt. Die öffentliche Bekanntmachung der Offenlegung war zuvor am 
03.07.2020 im Amtsblatt der Stadt Olsberg, am 10.07.2020 im Amtlichen Bekanntmachungsblatt der Ge-
meinde Bestwig und am 16.07.2020 im Amtsblatt für den Hochsauerlandkreis erfolgt. 
 
Daraufhin sind Einwendungen eingegangen, die im September 2021 mit den Einwenderinnen und Einwendern 
sowie den betroffenen Trägern öffentlicher Belange erörtert worden sind. 
 
Im Verfahren stellte sich die Notwendigkeit heraus, das Wasserschutzgebiet um einige Teilflächen zu erwei-
tern, um den Flächenschutz zu vervollständigen. Weil die zugrundliegenden Technischen Regeln 2021 neu 
gefasst worden sind, wurde die Wasserschutzgebietsverordnung außerdem textlich komplett überarbeitet. Da-
bei wurden auch Anregungen und Bedenken in den Entwurf aufgenommen, die sich aus den eingegangen 
Einwendungen und Stellungnahmen ergaben, soweit sie für berechtigt gehalten werden. (Eine endgültige Ent-
scheidung ist damit jedoch noch nicht verbunden.) 
 
Der überarbeitete Entwurf der Wasserschutzgebietsverordnung wird nunmehr erneut öffentlich ausgelegt. 
 

2. 
Zum Schutz des Grundwassers vor nachteili-
gen Einwirkungen soll für das Einzugsgebiet 
der Wassergewinnungsanlage „Tiefbrunnen 
Schellenstein“ ein Wasserschutzgebiet festge-
setzt werden. Die Festsetzung erfolgt gemäß § 
35 Abs. 1 Landeswassergesetz (LWG) durch 
eine Ordnungsbehördliche Verordnung  
 
Die wichtigsten gesetzlichen Grundlagen zur 
Festsetzung eines Wasserschutzgebietes er-
geben sich aus § 51 und § 52 Abs. 1 Wasser-
haushaltsgesetz (WHG).  
 
Das geplante Wasserschutzgebiet erstreckt 
sich auf Teile der Stadt Olsberg und der Ge-
meinde Bestwig. Folgende Gemarkungen und 
Fluren werden – jeweils teilweise – betroffen: 

 
Stadt Olsberg Gemarkung Gevelinghausen Flur 1 
 Gemarkung Bigge Fluren 1, 2 und 3 
 Gemarkung Olsberg Flur 7 
 Gemarkung Antfeld Fluren 9 und 10 
Gemeinde Bestwig Gemarkung Ostwig Fluren 10 und 13 
 
Es ist beabsichtigt, das Wasserschutzgebiet in einen Fassungsbereich (Schutzzone I), drei engere Zonen 
(Schutzzone II) und eine weitere Zone (Schutzzone III) zu unterteilen. 
 
Innerhalb der Schutzzonen werden bestimmte Handlungen von Genehmigungen der zuständigen Wasserbe-
hörde abhängig gemacht oder verboten sowie bestimmte Duldungspflichten angeordnet.  
 
3. 
Der Entwurf der ordnungsbehördlichen Verordnung liegt zusammen mit dem Entwurf der Schutzgebietskarte, 
aus der sich die Abgrenzung des Wasserschutzgebiets und seine Einteilung in die Schutzzonen ergeben, zur 
öffentlichen Einsichtnahme aus. Zur weiteren Information beigefügt sind  
• der Erläuterungsbericht  
• das zugrundeliegende Gutachten  
• ein „Merkblatt für Beteiligte in Verfahren zur Festsetzung von Wasserschutzgebieten“  
• ein Beiblatt zur Wasserschutzgebietsverordnung „Olsberg-Bigge“ 
• sowie eine Dokumentation der Änderungen, die im Rahmen der Überarbeitung des Entwurfs vorgenom-

men worden sind.  
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4. 
Die Unterlagen liegen in der Zeit  
 

vom 7. Juli 2023 bis einschließlich 7. August 2023 
 
bei den folgenden Stellen aus und können dort während der üblichen Dienstzeiten eingesehen werden:  
 
• im Rathaus der Stadt Olsberg, Bigger Platz 6, II. Obergeschoss  (OG) - Flurbereich zwischen dem 

Treppenbereich und dem Ratssaal - 
• im Rathaus der Gemeinde Bestwig, Rathausplatz 1, Raum 2.11 (2. OG)  
• im Dienstgebäude des Hochsauerlandkreises, Steinstraße 27, 59872 Meschede,  
 Raum 640 (Ebene 6). 
 
Die Unterlagen sind zusätzlich auch auf der Internetseite des Hochsauerlandkreises www.hochsauerland-
kreis.de im Bereich „Bürgerservice“ unter dem Begriff „Umwelt“  „Wasserwirtschaft“  „öffentliche Bekannt-
machungen und Bekanntgaben“ bereitgestellt.  
 
5. 
Jede Person, deren Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann bis zwei Wochen nach Ablauf der 
Auslegungsfrist, d. h. bis einschl. 21. August 2023, schriftlich oder mündlich zur Niederschrift  
 
• bei der Stadt Olsberg, Bigger Platz 6, 59939 Olsberg   
• bei der Gemeinde Bestwig, Rathausplatz 1, 59909 Bestwig oder 
• bei dem Hochsauerlandkreis, Steinstr. 27, 59872 Meschede  
 
Einwendungen gegen das Vorhaben erheben.  
 
Die elektronische Form der Einwendungen wird im Sinne von § 4 Planungssicherstellungsgesetz (PlanSiG) 
ermöglicht. Die Einwendung kann zum Beispiel per Email abgegeben werden und ist in diesem Fall an fol-
gende Adresse zu richten:  
wasserwirtschaft@hochsauerlandkreis.de  
 
Personen, die im Verfahren bereits eine Einwendung erhoben haben, müssen diese nicht wiederholen. 
Sie können erneut eine Einwendung erheben, wenn sich die Einwendung gegen eine vorgesehene Änderung 
des Entwurfs richtet. 
 
Eine Einwendung setzt voraus, dass aus der Einwendung zumindest der geltend gemachte Belang und die 
Art der Beeinträchtigung hervorgehen. Die Einwendung muss den vollständigen Namen und die genaue An-
schrift des Einwenders deutlich lesbar enthalten.  
 
Sofern sich die Einwendung auf bestimmte Grundstücke bezieht, ist es notwendig, die genauen Grundstücks-
bezeichnungen anzugeben (z. B. Gemarkung, Flur und Flurstücksbezeichnung).  
 
Ein für Einwendungen geeigneter Vordruck wird im Internet sowie bei den auslegenden Stellen angeboten. 
 
6. 
Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privat-
rechtlichen Titeln beruhen (§ 113 Satz 5 LWG in Verbindung mit § 73 Abs. 4 Satz 3 und 4 Verwaltungsverfah-
rensgesetz NRW - VwVfG). 
 
7. 
Einwendungen werden auf ihre Berechtigung hin geprüft. Gemäß § 113 LWG können der Entwurf der Verord-
nung und das zugrundeliegende Gutachten mit den Beteiligten erörtert werden.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Einwendungen anderen Fachbehörden zur Stellungnahme weitergeleitet 
werden können. Sie werden zuvor für das weitere Verfahren anonymisiert. Allerdings lässt es sich nicht gänz-
lich ausschließen, dass im Einzelfall Rückschlüsse auf Einwender möglich sind. 
 
8. 
Das Verfahren endet mit der Entscheidung des Kreistags durch Mehrheitsbeschluss über den Erlass der Was-
serschutzgebiets-Verordnung. 
 
Meschede, 07.06.23 
 

http://www.hochsauerlandkreis.de/
http://www.hochsauerlandkreis.de/
mailto:wasserwirtschaft@hochsauerlandkreis.de
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Hochsauerlandkreis 
Der Landrat 
Fachdienst Wasserwirtschaft  
AZ 33/66 31 61 (631)  
 
Im Auftrag 
gez. gez. 
Mehwald  Schneider 
 
 
73 ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG GEMÄß § 5 ABS. 2 DES GESETZES ÜBER DIE UMWELT-

VERTRÄGLICHKEITSPRÜFUNG (UVPG) 
 
Anzeige der Bürgerwindpark Meerhof GmbH & Co. KG gem. § 15 Abs. 1 BImSchG für die bedarfsge-

rechte Nachtkennzeichnung der Windenergieanlage ME 15 
 

im Stadtgebiet Marsberg 
 
Die Bürgerwindpark Meerhof GmbH & Co. KG, v. d. Geschäftsführer Michael Flocke mit Sitz in 34431 Mars-
berg-Meerhof, Zur Egge 17 hat beim Hochsauerlandkreis, als zuständiger Genehmigungsbehörde, am 
31.05.2023 eine Anzeige gem. § 15 Abs. 1 BImSchG für die bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung der Wind-
energieanlage ME 15 in Marsberg-Meerhof in der Gemarkung Meerhof, Flur 8. Flurstücke 208/70, 207/70 und 
278 vorgelegt.  
 
Das Vorhaben gehört zu den unter Ziffer 1.6.2 des Anhangs 1 der 4. Verordnung zur Durchführung des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV) genannten 
Anlagen.  
 
Das Vorhaben fällt unter Nr. 1.6.2 der Anlage 1 UVPG. Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 7 Abs. 1 Satz 1 UVPG 
ist für das Änderungsvorhaben eine allgemeine Vorprüfung zur Feststellung der Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen. Hierbei handelt es sich um eine überschlägige Prüfung unter 
Berücksichtigung der in Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Kriterien. Maßgeblich ist, ob das Vorhaben erheb-
liche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann.  
 
Der Standort der betroffenen Anlage liegt im Außenbereich der Stadt Marsberg. Durch die Planung ändert sich 
nichts an der Beschaffenheit, dem Standort oder den wesentlichen Merkmalen der Anlage. Inhalt der Ände-
rung ist eine Anpassung der Nachtkennzeichnung. Diese soll in Zukunft nur noch dann aktiv sein, wenn diese 
tatsächlich benötigt wird. Dies ist dann der Fall, wenn sich Luftfahrzeuge im Einwirkbereich der Anlage befin-
den. Durch diese Änderung werden die Schutzgüter nach Anlage 3 des UVPG nicht negativ beeinflusst. 
 
Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar (§ 5 Abs. 3 UVPG).  
 
Die Bekanntmachung der Feststellung erfolgt nach § 5 Abs. 2 UVPG. 
 
Brilon, 23.06.2023 
 
Hochsauerlandkreis 
Der Landrat 
Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz 
42.40224-2023-04 
 
Im Auftrag 
gez.  
Kraft 
 
 
74 ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG GEMÄß § 5 ABS. 2 DES GESETZES ÜBER DIE UMWELT-

VERTRÄGLICHKEITSPRÜFUNG (UVPG) 
 

Anzeige der Windpark Grüner Weg Meerhof GmbH & Co. KG gem. § 15 Abs. 1 BImSchG für die be-
darfsgerechte Nachtkennzeichnung der ME 1 bis ME 7, ME 9 bis ME 14, ME 17 und ME 22 

 
im Stadtgebiet Marsberg 
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Die Windpark Grüner Weg Meerhof GmbH & Co. KG, v. d. Windpark Meerhof GmbH, v. d. Geschäftsführer 
Michael Flocke mit Sitz in 34431 Marsberg-Meerhof, Zur Egge 17 hat beim Hochsauerlandkreis, als zuständi-
ger Genehmigungsbehörde, am 31.05.2023 eine Anzeige gem. § 15 Abs. 1 BImSchG für die bedarfsgerechte 
Nachtkennzeichnung der ME 1 bis ME 7, ME 9 bis ME 14, ME 17 und ME 22 in Marsberg-Meerhof vorgelegt.  
 
Das Vorhaben gehört zu den unter Ziffer 1.6.2 des Anhangs 1 der 4. Verordnung zur Durchführung des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV) genannten 
Anlagen.  
 
Das Vorhaben fällt unter Nr. 1.6.2 der Anlage 1 UVPG. Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 7 Abs. 1 Satz 1 UVPG 
ist für das Änderungsvorhaben eine allgemeine Vorprüfung zur Feststellung der Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen. Hierbei handelt es sich um eine überschlägige Prüfung unter 
Berücksichtigung der in Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Kriterien. Maßgeblich ist, ob das Vorhaben erheb-
liche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann.  
 
Die Standorte der betroffenen Anlagen liegt im Außenbereich der Stadt Marsberg. Durch die Planung ändert 
sich nichts an der Beschaffenheit, dem Standort oder den wesentlichen Merkmalen der Anlagen. Inhalt der 
Änderung ist eine Anpassung der Nachtkennzeichnung. Diese soll in Zukunft nur noch dann aktiv sein, wenn 
diese tatsächlich benötigt wird. Dies ist dann der Fall, wenn sich Luftfahrzeuge im Einwirkbereich der Anlage 
befinden. Durch diese Änderung werden die Schutzgüter nach Anlage 3 des UVPG nicht negativ beeinflusst. 
 
Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar (§ 5 Abs. 3 UVPG).  
 
Die Bekanntmachung der Feststellung erfolgt nach § 5 Abs. 2 UVPG. 
 
Brilon, 23.06.2023 
 
Hochsauerlandkreis 
Der Landrat 
Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz 
42.40223-2023-04 
 
Im Auftrag 
gez.  
Kraft 
 
 
75 ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG GEMÄß § 5 ABS. 2 DES GESETZES ÜBER DIE UMWELT-

VERTRÄGLICHKEITSPRÜFUNG (UVPG) 
 

Anzeige der Windpark Runder Busch GmbH gem. § 15 Abs. 1 BImSchG für die bedarfsgerechte 
Nachtkennzeichnung der ME 8B und ME 21 

 
im Stadtgebiet Marsberg 

 
Die Windpark Runder Busch GmbH & Co. KG, v. d. Windpark Meerhof GmbH, v. d. Geschäftsführer Michael 
Flocke mit Sitz in 34431 Marsberg-Meerhof, Zur Egge 17 hat beim Hochsauerlandkreis, als zuständiger Ge-
nehmigungsbehörde, am 31.05.2023 eine Anzeige gem. § 15 Abs. 1 BImSchG für die bedarfsgerechte Nacht-
kennzeichnung der ME 8B und ME 21 in Marsberg-Meerhof vorgelegt.  
 
Das Vorhaben gehört zu den unter Ziffer 1.6.2 des Anhangs 1 der 4. Verordnung zur Durchführung des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV) genannten 
Anlagen.  
 
Das Vorhaben fällt unter Nr. 1.6.2 der Anlage 1 UVPG. Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 7 Abs. 1 Satz 1 UVPG 
ist für das Änderungsvorhaben eine allgemeine Vorprüfung zur Feststellung der Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen. Hierbei handelt es sich um eine überschlägige Prüfung unter 
Berücksichtigung der in Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Kriterien. Maßgeblich ist, ob das Vorhaben erheb-
liche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann.  
 
Die Standorte der betroffenen Anlagen liegt im Außenbereich der Stadt Marsberg. Durch die Planung ändert 
sich nichts an der Beschaffenheit, dem Standort oder den wesentlichen Merkmalen der Anlagen. Inhalt der 
Änderung ist eine Anpassung der Nachtkennzeichnung. Diese soll in Zukunft nur noch dann aktiv sein, wenn 
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diese tatsächlich benötigt wird. Dies ist dann der Fall, wenn sich Luftfahrzeuge im Einwirkbereich der Anlage 
befinden. Durch diese Änderung werden die Schutzgüter nach Anlage 3 des UVPG nicht negativ beeinflusst. 
 
Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar (§ 5 Abs. 3 UVPG).  
 
Die Bekanntmachung der Feststellung erfolgt nach § 5 Abs. 2 UVPG. 
 
Brilon, 23.06.2023 
 
Hochsauerlandkreis 
Der Landrat 
Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz 
42.40218-2023-04 
 
Im Auftrag 
gez.  
Kraft 
 
 
76 ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG GEMÄß § 5 ABS. 2 DES GESETZES ÜBER DIE UMWELT-

VERTRÄGLICHKEITSPRÜFUNG (UVPG) 
 

Anzeige der Windkraft TLF GmbH & Co. KG gem. § 15 Abs. 1 BImSchG für die bedarfsgerechte 
Nachtkennzeichnung einer Windenergieanlage vom Typ Enercpn E-126 EP 4 

 
im Stadtgebiet Marsberg 

 
Die Windkraft TLF GmbH & Co. KG, v. d. Geschäftsführer Michael Flocke mit Sitz in 34431 Marsberg-Meerhof, 
Zur Egge 17 hat beim Hochsauerlandkreis, als zuständiger Genehmigungsbehörde, am 31.05.2023 eine An-
zeige gem. § 15 Abs. 1 BImSchG für die bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung einer Windenergieanlage vom 
Typ Enercon E-126 EP 4 in Marsberg-Meerhof in der Gemarkung Meerhof, Flur 8. Flurstück 55 vorgelegt.  
 
Das Vorhaben gehört zu den unter Ziffer 1.6.2 des Anhangs 1 der 4. Verordnung zur Durchführung des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV) genannten 
Anlagen.  
 
Das Vorhaben fällt unter Nr. 1.6.2 der Anlage 1 UVPG. Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 7 Abs. 1 Satz 1 UVPG 
ist für das Änderungsvorhaben eine allgemeine Vorprüfung zur Feststellung der Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen. Hierbei handelt es sich um eine überschlägige Prüfung unter 
Berücksichtigung der in Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Kriterien. Maßgeblich ist, ob das Vorhaben erheb-
liche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann.  
 
Der Standort der betroffenen Anlage liegt im Außenbereich der Stadt Marsberg. Durch die Planung ändert sich 
nichts an der Beschaffenheit, dem Standort oder den wesentlichen Merkmalen der Anlage. Inhalt der Ände-
rung ist eine Anpassung der Nachtkennzeichnung. Diese soll in Zukunft nur noch dann aktiv sein, wenn diese 
tatsächlich benötigt wird. Dies ist dann der Fall, wenn sich Luftfahrzeuge im Einwirkbereich der Anlage befin-
den. Durch diese Änderung werden die Schutzgüter nach Anlage 3 des UVPG nicht negativ beeinflusst. 
 
Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar (§ 5 Abs. 3 UVPG).  
 
Die Bekanntmachung der Feststellung erfolgt nach § 5 Abs. 2 UVPG. 
 
Brilon, 23.06.2023 
 
Hochsauerlandkreis 
Der Landrat 
Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz 
42.40221-2023-04 
 
Im Auftrag 
gez.  
Kraft 
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77 ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG GEMÄß § 5 ABS. 2 DES GESETZES ÜBER DIE UMWELT-
VERTRÄGLICHKEITSPRÜFUNG (UVPG) 

 
Anzeige der Windpark Himmelreich GmbH & Co. KG gem. § 15 Abs. 1 BImSchG für die bedarfsge-

rechte Nachtkennzeichnung der Windenergieanlage HR 9 
 

im Stadtgebiet Marsberg 
 
Die Windpark Himmelreich GmbH & Co. KG, v. d. Geschäftsführer Michael Flocke mit Sitz in 34431 Marsberg-
Meerhof, Zur Egge 17 hat beim Hochsauerlandkreis, als zuständiger Genehmigungsbehörde, am 31.05.2023 
eine Anzeige gem. § 15 Abs. 1 BImSchG für die bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung der Windenergieanlage 
HR 9 in Marsberg-Meerhof in der Gemarkung Meerhof, Flur 8. Flurstück 107 vorgelegt.  
 
Das Vorhaben gehört zu den unter Ziffer 1.6.2 des Anhangs 1 der 4. Verordnung zur Durchführung des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV) genannten 
Anlagen.  
 
Das Vorhaben fällt unter Nr. 1.6.2 der Anlage 1 UVPG. Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 7 Abs. 1 Satz 1 UVPG 
ist für das Änderungsvorhaben eine allgemeine Vorprüfung zur Feststellung der Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen. Hierbei handelt es sich um eine überschlägige Prüfung unter 
Berücksichtigung der in Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Kriterien. Maßgeblich ist, ob das Vorhaben erheb-
liche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann.  
 
Der Standort der betroffenen Anlage liegt im Außenbereich der Stadt Marsberg. Durch die Planung ändert sich 
nichts an der Beschaffenheit, dem Standort oder den wesentlichen Merkmalen der Anlage. Inhalt der Ände-
rung ist eine Anpassung der Nachtkennzeichnung. Diese soll in Zukunft nur noch dann aktiv sein, wenn diese 
tatsächlich benötigt wird. Dies ist dann der Fall, wenn sich Luftfahrzeuge im Einwirkbereich der Anlage befin-
den. Durch diese Änderung werden die Schutzgüter nach Anlage 3 des UVPG nicht negativ beeinflusst. 
 
Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar (§ 5 Abs. 3 UVPG).  
 
Die Bekanntmachung der Feststellung erfolgt nach § 5 Abs. 2 UVPG. 
 
Brilon, 23.06.2023 
 
Hochsauerlandkreis 
Der Landrat 
Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz 
42.40222-2023-04 
 
Im Auftrag 
gez.  
Kraft 
 
 
78 ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG GEMÄß § 5 ABS. 2 DES GESETZES ÜBER DIE UMWELT-

VERTRÄGLICHKEITSPRÜFUNG (UVPG) 
 
Anzeige der Windpark Meerhof GmbH gem. § 15 Abs. 1 BImSchG für die bedarfsgerechte Nachtkenn-

zeichnung der Windenergieanlage ME 8A 
 

im Stadtgebiet Marsberg 
 
Die Windpark Meerhof GmbH & Co. KG, v. d. Geschäftsführer Michael Flocke mit Sitz in 34431 Marsberg-
Meerhof, Zur Egge 17 hat beim Hochsauerlandkreis, als zuständiger Genehmigungsbehörde, am 31.05.2023 
eine Anzeige gem. § 15 Abs. 1 BImSchG für die bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung der Windenergieanlage 
ME 8A in Marsberg-Meerhof in der Gemarkung Meerhof, Flur 6. Flurstück 232/70 vorgelegt.  
 
Das Vorhaben gehört zu den unter Ziffer 1.6.2 des Anhangs 1 der 4. Verordnung zur Durchführung des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV) genannten 
Anlagen.  
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Das Vorhaben fällt unter Nr. 1.6.2 der Anlage 1 UVPG. Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 7 Abs. 1 Satz 1 UVPG 
ist für das Änderungsvorhaben eine allgemeine Vorprüfung zur Feststellung der Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen. Hierbei handelt es sich um eine überschlägige Prüfung unter 
Berücksichtigung der in Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Kriterien. Maßgeblich ist, ob das Vorhaben erheb-
liche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann.  
 
Der Standort der betroffenen Anlage liegt im Außenbereich der Stadt Marsberg. Durch die Planung ändert sich 
nichts an der Beschaffenheit, dem Standort oder den wesentlichen Merkmalen der Anlage. Inhalt der Ände-
rung ist eine Anpassung der Nachtkennzeichnung. Diese soll in Zukunft nur noch dann aktiv sein, wenn diese 
tatsächlich benötigt wird. Dies ist dann der Fall, wenn sich Luftfahrzeuge im Einwirkbereich der Anlage befin-
den. Durch diese Änderung werden die Schutzgüter nach Anlage 3 des UVPG nicht negativ beeinflusst. 
 
Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar (§ 5 Abs. 3 UVPG).  
 
Die Bekanntmachung der Feststellung erfolgt nach § 5 Abs. 2 UVPG. 
 
Brilon, 23.06.2023 
 
Hochsauerlandkreis 
Der Landrat 
Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz 
42.40226-2023-04 
 
Im Auftrag 
gez.  
Kraft 
 
 
79 ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG GEMÄß § 5 ABS. 2 DES GESETZES ÜBER DIE UMWELT-

VERTRÄGLICHKEITSPRÜFUNG (UVPG) 
 

Anzeige der Energiehof GmbH gem. § 15 Abs. 1 BImSchG für die bedarfsgerechte Nachtkennzeich-
nung der ME 18 

 
im Stadtgebiet Marsberg 

 
Die Energiehof GmbH, v. d. Geschäftsführer Michael Flocke mit Sitz in 34431 Marsberg-Meerhof, Zur Egge 
17 hat beim Hochsauerlandkreis, als zuständiger Genehmigungsbehörde, am 31.05.2023 eine Anzeige gem. 
§ 15 Abs. 1 BImSchG für die bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung der ME 18 in Marsberg-Meerhof vorgelegt.  
 
Das Vorhaben gehört zu den unter Ziffer 1.6.2 des Anhangs 1 der 4. Verordnung zur Durchführung des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV) genannten 
Anlagen.  
 
Das Vorhaben fällt unter Nr. 1.6.2 der Anlage 1 UVPG. Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 7 Abs. 1 Satz 1 UVPG 
ist für das Änderungsvorhaben eine allgemeine Vorprüfung zur Feststellung der Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen. Hierbei handelt es sich um eine überschlägige Prüfung unter 
Berücksichtigung der in Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Kriterien. Maßgeblich ist, ob das Vorhaben erheb-
liche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann.  
 
Der Standort der betroffenen Anlage liegt im Außenbereich der Stadt Marsberg. Durch die Planung ändert sich 
nichts an der Beschaffenheit, dem Standort oder den wesentlichen Merkmalen der Anlage. Inhalt der Ände-
rung ist eine Anpassung der Nachtkennzeichnung. Diese soll in Zukunft nur noch dann aktiv sein, wenn diese 
tatsächlich benötigt wird. Dies ist dann der Fall, wenn sich Luftfahrzeuge im Einwirkbereich der Anlage befin-
den. Durch diese Änderung werden die Schutzgüter nach Anlage 3 des UVPG nicht negativ beeinflusst. 
 
Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar (§ 5 Abs. 3 UVPG).  
 
Die Bekanntmachung der Feststellung erfolgt nach § 5 Abs. 2 UVPG. 
 
Brilon, 23.06.2023 
 
Hochsauerlandkreis 
Der Landrat 
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Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz 
42.40220-2023-04 
 
Im Auftrag 
gez.  
Kraft 
 
 
80 ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG GEMÄß § 10 DES BUNDES-IMMISSIONSSCHUTZGESET-

ZES (BIMSCHG) I. V. M. § 21 A DER 9. VERORDNUNG ZUR DURCHFÜHRUNG DES BUNDES-
IMMISSIONSSCHUTZGESETZES (9. BIMSCHV) 

 
Antrag der ABO Wind AG, v. d. Vorstandsvorsitzenden  

auf Erteilung einer Genehmigung nach § 4 BImSchG für Errichtung und Betrieb von 4 Windenergie-
anlagen (Windpark Remblinghausen Süd) vom Typ Nordex N-133 mit einer Nabenhöhe von 125,4 m, 
einem Rotordurchmesser von 133,2 m, einer Gesamthöhe von 192 m und einer Nennleistung von 4.8 

MW je Anlage 
 

im Stadtgebiet Meschede 
 

-Erteilung der Genehmigung- 
 
Der Hochsauerlandkreis hat, als zuständige Genehmigungsbehörde, der ABO Wind AG, v. d. Vorstandsvor-
sitzenden, Unter den Eichen 7, 65195 Wiesbaden, auf ihren Antrag vom 08.03.2016 die immissionsschutz-
rechtliche Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb von 4 Windenergieanlagen (Windpark Remblin-
ghausen Süd) vom Typ Nordex N-133 mit einer Nabenhöhe von 125,4 m, einem Rotordurchmesser von 133,2 
m, einer Gesamthöhe von 192 m und einer Nennleistung von 4.8 MW je Anlage in der Gemarkung Enkhausen 
(Meschede) in der Flur 4 auf dem Flurstück 116 und in der Gemarkung Remblinghausen in der Flur 6 auf den 
Flurstücken 57, 58, 64 und 62 am 07.06.2023 erteilt. 
 
Gemäß § 1 Abs. 1 in Verbindung mit Ziffer 1.6.2 des Anhanges 1 der Verordnung über genehmigungsbedürf-
tige Anlagen (4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes) und den Bestimmun-
gen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) bedarf das beantragte Vorhaben einer Genehmigung 
nach diesen Vorschriften. 
 
Die Genehmigung wird im nachstehend aufgeführten Umfang entsprechend den Antragsunterlagen, die ver-
bindlicher Bestandteil der Genehmigung sind, wie folgt erteilt:  
 
Gegenstand des Genehmigungsbescheides ist die Errichtung und der Betrieb von 4 Windenergieanla-
gen  
 
Bezeich-
nung 

Typ Anlagen-
Nr.  

Nenn-
leis-
tung 
[kW] 

Na-
ben-
höhe 
[m] 

Rotor-
durch-
mes-
ser [m] 

Ge-
samt-
höhe 
[m] 

Gemar-
kung 

Flur Flur-
stück(e) 

WEA 1 Nordex 
N-133 

8194016.1 4800 125,4 133,2 192 Enkhausen 4 116 

WEA 2 Nordex 
N-133 

8194016.2 4800 125,4 133,2 192 Enkhausen 4 116 

WEA 3 Nordex 
N-133 

8194016.3 4800 125,4 133,2 192 Rembling-
hausen 

6 64, 57, 58 

WEA 4 Nordex 
N-133 

8194016.4 4800 125,4 133,2 192 Rembling-
hausen 

6 62 

 
Eingeschlossene Genehmigungen 
Die Genehmigung schließt gemäß § 13 BImSchG folgende Entscheidungen ein: 
• die Baugenehmigung gemäß §§ 65 und 74 BauO NRW 2018, 
• die Waldumwandlungsgenehmigung gemäß § 9 Abs. 1 Bundeswaldgesetz i. V. m. § 39 Landesforstge-

setz und 
• die Zustimmung gemäß § 14 Abs. 1 LuftVG 
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Nebenbestimmungen 
Der Genehmigungsbescheid enthält Nebenbestimmungen zur Sicherstellung des Immissionsschutzes, zur 
Bauausführung und zum Brandschutz, zu Belangen des Arbeitsschutzes, zum Gewässerschutz, zum Land-
schafts- und Artenschutz, zur Flugsicherung und zur Nutzung von Waldflächen.  
 
Die Entscheidung über den Antrag wird hiermit gem. § 10 Abs. 8 BImSchG i.V.m. § 21a der 9. BImSchV 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Genehmigungsbescheid und die dazugehörigen Unterlagen, sowie die gem. § 16 UVPG erforderlichen 
Unterlagen über die Umweltauswirkungen des Vorhabens, liegen in der Zeit vom 26.06.2023 bis zum 
10.07.2023 bei den folgenden Stellen aus und können dort während der angegebenen Zeiten eingesehen 
werden: 
 
1. Stadt Meschede 

Technisches Rathaus 
Sophienweg 3, 59872 Meschede 
Montag, Dienstag und Freitag von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr, sowie 
Donnerstag von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr 

 
2. Stadtverwaltung Schmallenberg 

Amt für Stadtentwicklung 
Unterm Werth 1, 57392 Schmallenberg 
Montag bis Donnerstag von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr, 
Montag und Mittwoch von 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr, 
Dienstag und Donnerstag von 13:30 Uhr bis 17:00 Uhr und  
Freitag von 8:30 Uhr bis 13:00 Uhr  
oder nach telefonischer Vereinbarung unter 02972/980-303 

 
3. Gemeinde Eslohe 

Zimmer 27 (Sitzungssaal der Gemeinde Eslohe), Schultheißstraße 2, 59889 Eslohe 
Montag bis Mittwoch von 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr, 
Donnerstag von 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr und 14:00 Uhr bis 17:30 Uhr sowie 
Freitag von 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr. 
Für die Einsichtnahme ist eine vorherige telefonische Anmeldung bzw. eine Terminabsprache unter der 
Tel.-Nr. 02973/800 440 oder 02973/800460 erforderlich. 

 
4. Genehmigungsbehörde: 

Hochsauerlandkreis 
Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz 
Zimmer 235, Am Rothaarsteig 1, 59929 Brilon 
Montag bis Freitag von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr, sowie  
Montag, Mittwoch und Donnerstag von 14:00 Uhr bis 15:30 und  
Dienstag von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
oder nach telefonischer Vereinbarung unter 02961/94-3155 

 
Des Weiteren kann der Genehmigungsbescheid sowie der UVP-Bericht auf der Internetseite des Hochsauer-
landkreises 
(https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/bauen/wohnen/kataster/bekanntma-
chung-oeff) in der Zeit vom 26.06.2023 bis zum 10.07.2023 eingesehen werden. 
 
Dieser Bekanntmachungstext, der Genehmigungsbescheid, seine Begründung sowie der UVP-Bericht sind 
während der genannten Auslegungszeit über das zentrale UVP-Portal des Landes Nordrhein-Westfalen unter 
https://www.uvp-verbund.de/startseite abrufbar.  
 
Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid Dritten gegenüber, die keine Einwendungen erhoben ha-
ben, als zugestellt. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen den Bescheid können Sie vor dem Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, 
Aegidiikirchplatz 5, 48143 Münster binnen eines Monats, nachdem der Bescheid bekannt gegeben wurde, 
schriftlich Klage erheben.  
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Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektronische Poststelle des 
Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet 
sein. Es muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder 
von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 
VwGO eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbedin-
gungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen 
des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-
Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803).*  
  
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll 
einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen ange-
geben werden. Wird die Klage schriftlich erhoben, soll die angefochtene Verfügung in Urschrift oder in Ab-
schrift beigefügt werden.  
  
* Hinweis: Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.de. 
 
Brilon, 23.06.2023 
 
Hochsauerlandkreis 
Der Landrat 
Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz 
Az: 42.40119-2016-04 
 
Im Auftrag 
gez.  
Schlichting 
 
 
81 ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG GEMÄß § 10 DES BUNDES-IMMISSIONSSCHUTZGESET-

ZES (BIMSCHG) I. V. M. § 21 A DER 9. VERORDNUNG ZUR DURCHFÜHRUNG DES BUNDES-
IMMISSIONSSCHUTZGESETZES (9. BIMSCHV) 

 
Antrag der BMT Energie GbR, v. d. Herrn Willi Bange 

auf Erteilung einer Genehmigung nach § 4 BImSchG für Genehmigung für die Errichtung und den Be-
trieb von einer Windenergieanlage (WEA) vom Typ ENERCON E-82 E2 mit einer Nabenhöhe von 

138,38 m und einer Nennleistung von 2.300 kW 
 

im Stadtgebiet Brilon 
 

-Erteilung der Genehmigung- 
 
Der Hochsauerlandkreis hat, als zuständige Genehmigungsbehörde, der BMT Energie GbR, v. d. Herrn Willi 
Bange, Im Siepen 4, 59929 Brilon auf ihren Antrag vom 20.06.2020 die Genehmigung gem. § 4 BImSchG für 
die Errichtung und den Betrieb von einer Windenergieanlage (WEA) vom Typ ENERCON E-82 E2 mit einer 
Nabenhöhe von 138,38 m und einer Nennleistung von 2.300 kW in der Gemarkung Scharfenberg, Flur 7, 
Flurstück 45 am 07.06.2023 erteilt. 
 
Gemäß § 1 Abs. 1 in Verbindung mit Ziffer 1.6.2 des Anhanges 1 der Verordnung über genehmigungsbedürf-
tige Anlagen (4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes) und den Bestimmun-
gen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) bedarf das beantragte Vorhaben einer Genehmigung 
nach diesen Vorschriften. 
 
Die Genehmigung wird im nachstehend aufgeführten Umfang entsprechend den Antragsunterlagen, die ver-
bindlicher Bestandteil der Genehmigung sind, wie folgt erteilt:  
 
Gegenstand des Antrages ist die Errichtung und der Betrieb von einer Windenergieanlage 
 
Typ:  Enercon E82 
Anlagen-Nr.:  8194492.1 
Nennleistung [kW]:  2.300 
Nebenhöhe [m]:  138,38  
Rotordurchmesser [m]: 82 
Gesamthöhe [m]:  179,38  
Gemarkung:  Scharfenberg 

http://www.justiz.de/
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Flur:  7 
Flurstück:  34 
 
Eingeschlossene Genehmigungen 
Die Genehmigung schließt gemäß § 13 BImSchG folgende Entscheidungen ein: 
• die Baugenehmigung gem. §§ 65, 74 BauO NRW 2018 und  
• Zustimmung gem. § 14 Abs. 1 LuftVG 
 
Nebenbestimmungen 
Der Genehmigungsbescheid enthält Nebenbestimmungen zur Sicherstellung des Immissionsschutzes, Der 
Genehmigungsbescheid enthält Nebenbestimmungen zur Sicherstellung des Immissionsschutzes, zum Bau-
recht und zum Brandschutz, zu den Belangen des Arbeitsschutzes, zum Gewässerschutz, zum Natur- und 
Artenschutz, zur Nutzung von Straßen, zur Kennzeichnung als Luftfahrthindernis und zur Archäologie.  
 
Die Entscheidung über den Antrag wird hiermit gem. § 10 Abs. 8 BImSchG i.V.m. § 21a der 9. BImSchV 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Genehmigungsbescheid und die dazugehörigen Unterlagen, sowie die gem. § 16 UVPG erforderlichen 
Unterlagen über die Umweltauswirkungen des Vorhabens, liegen in der Zeit vom 26.06.2023 bis zum 
10.07.2023 bei den folgenden Stellen aus und können dort während der angegebenen Zeiten eingesehen 
werden: 
 
1. Stadtverwaltung Brilon  

Nebengebäude Strackestr. 2, 59929 Brilon  
Montag bis Mittwoch von 8:15 Uhr bis 12:30 Uhr und von 14:00 Uhr bis 15:45 Uhr,  
Donnerstag von 8:15 Uhr bis 12:30 Uhr und von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr und   
Freitag von 8:15 Uhr bis13:00 Uhr.   
Es empfiehlt sich, telefonisch einen Termin unter der Telefon-Nr. 09261/794150 zu vereinbaren.  

 
2. Genehmigungsbehörde Hochsauerlandkreis: 

Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz 
Zimmer 235, Am Rothaarsteig 1, 59929 Brilon 
Montag bis Freitag von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr, sowie  
Montag, Mittwoch und Donnerstag von 14:00 Uhr bis 15:30 und  
Dienstag von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
oder nach telefonischer Vereinbarung unter 02961/94-3155 

 
Des Weiteren kann der Genehmigungsbescheid auf der Internetseite des Hochsauerlandkreises 
(https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/bauen/wohnen/kataster/bekanntma-
chung-oeff) in der Zeit vom 26.06.2023 bis zum 10.07.2023 eingesehen werden. 
 
Dieser Bekanntmachungstext, der Genehmigungsbescheid und seine Begründung sind während der genann-
ten Auslegungszeit über das zentrale UVP-Portal des Landes Nordrhein-Westfalen unter https://www.uvp-
verbund.de/startseite abrufbar.  
 
Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid Dritten gegenüber, die keine Einwendungen erhoben ha-
ben, als zugestellt. 
 
Diese öffentliche Bekanntmachung ersetzt die Zustellung des Genehmigungsbescheides an die Per-
sonen, die Einwendungen erhoben haben.  
 
Bis zum Ablauf der Klagefrist kann der Genehmigungsbescheid von den Personen, die Einwendungen erho-
ben haben, schriftlich oder elektronisch bei der Unteren Umweltschutzbehörde/Immissionsschutzbehörde, Am 
Rothaarsteig 1, 59929 Brilon (E-Mail: immissionsschutz@hochsauerlandkreis.de) angefordert werden. 
 
Nach § 10 Abs. 8 Satz 1 BImSchG kann die Zustellung des Genehmigungsbescheides an die Personen, die 
Einwendungen erhoben haben, durch die öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. Von der Möglichkeit 
wurde Gebrauch gemacht, da die Mehrheit der Einwender im Stadtgebiet Brilon wohnen und somit die Mög-
lichkeit haben, den Genehmigungsbescheid bei der Genehmigungsbehörde und/oder der Stadt Brilon einzu-
sehen. 
 
  

mailto:immissionsschutz@hochsauerlandkreis.de
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Einwendungen: 
Die Einwendungen gegen die Errichtung und den Betrieb der Windenergieanlagen werden zurückgewiesen, 
sowie ihnen nicht durch Änderung der Genehmigungsunterlagen, Ergänzungen und Nebenbestimmungen 
(Bedingungen und Auflagen) in dem Genehmigungsbescheid Rechnung getragen wird.  
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen den Bescheid können Sie vor dem Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, 
Aegidiikirchplatz 5, 48143 Münster binnen eines Monats, nachdem der Bescheid bekannt gegeben wurde, 
schriftlich Klage erheben.  
 
Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektronische Poststelle des 
Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet 
sein. Es muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder 
von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 
VwGO eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbedin-
gungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen 
des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-
Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803).*  
 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll 
einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen ange-
geben werden. Wird die Klage schriftlich erhoben, soll die angefochtene Verfügung in Urschrift oder in Ab-
schrift beigefügt werden.  
  
* Hinweis: Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.de. 
 
Brilon, 23.06.2023 
 
Hochsauerlandkreis 
Der Landrat 
Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz 
Az: 42.40256-2020-04 
 
Im Auftrag 
gez.  
Kraft 
 
 
82 ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG GEMÄß § 10 DES BUNDES-IMMISSIONSSCHUTZGESET-

ZES (BIMSCHG) I. V. M. § 21 A DER 9. VERORDNUNG ZUR DURCHFÜHRUNG DES BUNDES-
IMMISSIONSSCHUTZGESETZES (9. BIMSCHV) 

 
Antrag der Windkraft Horst GbR, v.d. Herrn Uwe Böddicker 

auf Erteilung einer Genehmigung nach § 4 BImSchG für die Errichtung und den Betrieb einer Wind-
energieanlage des Typs ENERCON E-115 EP3 E3 mit einer Nabenhöhe von 148,98 m und einer Nenn-

leistung von 4.200 kW 
 

im Stadtgebiet Brilon 
 

-Erteilung der Genehmigung- 
 
Der Hochsauerlandkreis hat, als zuständige Genehmigungsbehörde, der Windkraft Horst GbR, v.d. Herrn Uwe 
Böddicker, Mittlere Straße 18, 59929 Brilon auf ihren Antrag vom 30.11.2021 die Genehmigung gem. § 4 
BImSchG für die Errichtung und den Betrieb einer Windenergieanlage des Typs ENERCON E-115 EP3 E3 mit 
einer Nabenhöhe von 148,98 m und einer Nennleistung von 4.200 kW in der Gemarkung Scharfenberg, Flur 
10, Flurstücke 602, 603, 604, 86 am 07.06.2023 erteilt. 
 
Gemäß § 1 Abs. 1 in Verbindung mit Ziffer 1.6.2 des Anhanges 1 der Verordnung über genehmigungsbedürf-
tige Anlagen (4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes) und den Bestimmun-
gen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) bedarf das beantragte Vorhaben einer Genehmigung 
nach diesen Vorschriften. 
 

http://www.justiz.de/
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Die Genehmigung wird im nachstehend aufgeführten Umfang entsprechend den Antragsunterlagen, die ver-
bindlicher Bestandteil der Genehmigung sind, wie folgt erteilt:  
 
Gegenstand des Antrages ist die Errichtung und der Betrieb von einer Windenergieanlage 
 
Typ: ENERCON E-115 EP3 E3 
Anlagen-Nr.: 8194650.1 
Nennleistung [kW]: 4.200 
Nabenhöhe [m]: 148,98 
Rotordurchmesser [m]: 115,71 
Gesamthöhe [m]: 206,86 
Gemarkung: Scharfenberg 
Flur: 10 
Flurstück/e: 86, 602, 603 und 604 
 
Eingeschlossene Genehmigungen 
Die Genehmigung schließt gemäß § 13 BImSchG folgende Entscheidungen ein: 
• die Baugenehmigung gem. §§ 65, 74 BauO NRW 2018 und  
• Zustimmung gem. § 14 Abs. 1 LuftVG 
 
Nebenbestimmungen 
Der Genehmigungsbescheid enthält Nebenbestimmungen zur Sicherstellung des Immissionsschutzes, Der 
Genehmigungsbescheid enthält Nebenbestimmungen zur Sicherstellung des Immissionsschutzes, zum Bau-
recht und zum Brandschutz, zu den Belangen des Arbeitsschutzes, zum Gewässerschutz, zum Natur- und 
Artenschutz und  zur Kennzeichnung als Luftfahrthindernis.   
 
Die Entscheidung über den Antrag wird hiermit gem. § 10 Abs. 8 BImSchG i.V.m. § 21a der 9. BImSchV 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Genehmigungsbescheid und die dazugehörigen Unterlagen, sowie die gem. § 16 UVPG erforderlichen 
Unterlagen über die Umweltauswirkungen des Vorhabens, liegen in der Zeit vom 26.06.2023 bis zum 
10.07.2023 bei den folgenden Stellen aus und können dort während der angegebenen Zeiten eingesehen 
werden: 
 
1. Stadtverwaltung Brilon  

Nebengebäude Strackestr. 2, 59929 Brilon  
Montag bis Mittwoch von 8:15 Uhr bis 12:30 Uhr und von 14:00 Uhr bis 15:45 Uhr,  
Donnerstag von 8:15 Uhr bis 12:30 Uhr und von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr und   
Freitag von 8:15 Uhr bis13:00 Uhr.   
Es empfiehlt sich, telefonisch einen Termin unter der Telefon-Nr. 09261/794150 zu vereinbaren.  

 
2. Genehmigungsbehörde Hochsauerlandkreis: 

Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz 
Zimmer 235, Am Rothaarsteig 1, 59929 Brilon 
Montag bis Freitag von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr, sowie  
Montag, Mittwoch und Donnerstag von 14:00 Uhr bis 15:30 und  
Dienstag von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
oder nach telefonischer Vereinbarung unter 02961/94-3155 

 
Des Weiteren kann der Genehmigungsbescheid auf der Internetseite des Hochsauerlandkreises 
(https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/bauen/wohnen/kataster/bekanntma-
chung-oeff) in der Zeit vom 26.06.2023 bis zum 10.07.2023 eingesehen werden. 
 
Dieser Bekanntmachungstext, der Genehmigungsbescheid und seine Begründung sind während der genann-
ten Auslegungszeit über das zentrale UVP-Portal des Landes Nordrhein-Westfalen unter https://www.uvp-
verbund.de/startseite abrufbar.  
 
Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid Dritten gegenüber, die keine Einwendungen erhoben ha-
ben, als zugestellt. 
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Rechtsbehelfsbelehrung 
  
Gegen den Bescheid können Sie vor dem Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, 
Aegidiikirchplatz 5, 48143 Münster binnen eines Monats, nachdem der Bescheid bekannt gegeben wurde, 
schriftlich Klage erheben.  
  
Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektronische Poststelle des 
Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet 
sein. Es muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder 
von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 
VwGO eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbedin-
gungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen 
des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-
Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803).*  
  
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll 
einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen ange-
geben werden. Wird die Klage schriftlich erhoben, soll die angefochtene Verfügung in Urschrift oder in Ab-
schrift beigefügt werden.  
  
* Hinweis: Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.de. 
 
Brilon, 23.06.2023 
 
Hochsauerlandkreis 
Der Landrat 
Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz 
Az: 42.40482-2021-04 
 
Im Auftrag 
gez.  
Kraft 
 
 
83 ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG GEMÄß § 10 DES BUNDES-IMMISSIONSSCHUTZGESET-

ZES (BIMSCHG) I. V. M. § 21 A DER 9. VERORDNUNG ZUR DURCHFÜHRUNG DES BUNDES-
IMMISSIONSSCHUTZGESETZES (9. BIMSCHV) 

 
Antrag der Windkraft Hollenhagen GmbH & Co. KG, v.d. Geschäftsführer Herrn Michal Flocke  

auf Änderung Nebenbestimmungen zum Artenschutz 
 

im Stadtgebiet Marsberg 
 

-Erteilung der Genehmigung- 
 
Der Hochsauerlandkreis hat, als zuständige Genehmigungsbehörde, der Windkraft Hollenhagen GmbH & Co. 
KG, v.d. Geschäftsführer Herrn Michael Flocke, Zur Egge 17, 34431 Marsberg auf ihren Antrag vom 
03.10.2022 die Änderung Nebenbestimmungen zum Artenschutz in der Gemarkung Meerhof, Flur 8, Flurstü-
cke 94, 95, 93 am 16.06.2023 erteilt. 
 
Gemäß § 1 Abs. 1 in Verbindung mit Ziffer 1.6.2 des Anhanges 1 der Verordnung über genehmigungsbedürf-
tige Anlagen (4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes) und den Bestimmun-
gen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) bedarf das beantragte Vorhaben einer Genehmigung 
nach diesen Vorschriften. 
 
Die Genehmigung wird im nachstehend aufgeführten Umfang entsprechend den Antragsunterlagen, die ver-
bindlicher Bestandteil der Genehmigung sind, wie folgt erteilt:  
 
Gegenstand des Antrages ist der Betrieb von einer Windenergieanlage 
 
Bezeichnung Typ Anlagen-Nr.  Gemarkung Flur Flurstück/e 
HR1 Enercon E-138 EP3 8195350.1 Meerhof 8 94, 95 und 93 
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Nebenbestimmungen 
Der Bescheid ändert die Nebenbestimmungen zum Artenschutz.  
 
Die Entscheidung über den Antrag wird hiermit gem. § 10 Abs. 8 BImSchG i.V.m. § 21a der 9. BImSchV 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Genehmigungsbescheid und die dazugehörigen Unterlagen, sowie die gem. § 16 UVPG erforderlichen 
Unterlagen über die Umweltauswirkungen des Vorhabens, liegen in der Zeit vom 26.06.2023 bis zum 
10.07.2023 bei den folgenden Stellen aus und können dort während der angegebenen Zeiten eingesehen 
werden: 
 
1. Stadtverwaltung Marsberg: 

Zimmer 33 (Bauamt), Lillersstraße 8, 34431 Marsberg 
Montag bis Freitag von 08:30 Uhr bis 12:30 Uhr,  
Dienstag von 14:00 Uhr bis 16:30 und  
Donnerstag von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr 

 
2. Genehmigungsbehörde Hochsauerlandkreis: 

Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz 
Zimmer 235, Am Rothaarsteig 1, 59929 Brilon 
Montag bis Freitag von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr, sowie  
Montag, Mittwoch und Donnerstag von 14:00 Uhr bis 15:30 und  
Dienstag von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
oder nach telefonischer Vereinbarung unter 02961/94-3155 

 
Des Weiteren kann der Genehmigungsbescheid auf der Internetseite des Hochsauerlandkreises 
(https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/bauen/wohnen/kataster/bekanntma-
chung-oeff) in der Zeit vom 26.06.2023 bis zum 10.07.2023 eingesehen werden. 
 
Dieser Bekanntmachungstext, der Genehmigungsbescheid und seine Begründung sind während der genann-
ten Auslegungszeit über das zentrale UVP-Portal des Landes Nordrhein-Westfalen unter https://www.uvp-
verbund.de/startseite abrufbar.  
 
Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid Dritten gegenüber, die keine Einwendungen erhoben ha-
ben, als zugestellt. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
  
Gegen den Bescheid können Sie vor dem Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, 
Aegidiikirchplatz 5, 48143 Münster binnen eines Monats, nachdem der Bescheid bekannt gegeben wurde, 
schriftlich Klage erheben.  
  
Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektronische Poststelle des 
Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet 
sein. Es muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder 
von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 
VwGO eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbedin-
gungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen 
des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-
Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803).*  
  
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll 
einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen ange-
geben werden. Wird die Klage schriftlich erhoben, soll die angefochtene Verfügung in Urschrift oder in Ab-
schrift beigefügt werden.  
  
* Hinweis: Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.de. 
 
Brilon, 23.06.2023 
 
Hochsauerlandkreis 
Der Landrat 
Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz 
Az: 42.40492-2022-04 
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Im Auftrag 
gez.  
Kraft 
 
 
84 ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG GEMÄß § 10 DES BUNDES-IMMISSIONSSCHUTZGESET-

ZES (BIMSCHG) I. V. M. § 21 A DER 9. VERORDNUNG ZUR DURCHFÜHRUNG DES BUNDES-
IMMISSIONSSCHUTZGESETZES (9. BIMSCHV) 

 
Antrag der BayWa r.e. Wind GmbH, v. d. GF Dr. Marie-Luise Pörtner  

auf Erteilung eines Vorbescheides gem. § 9 BImSchG für die Errichtung und den Betrieb von vier 
Windenergieanlagen des Typs E-126 EP 4 

 
im Stadtgebiet Olsberg 

 
-Erteilung des Bescheides- 

 
Der Hochsauerlandkreis hat, als zuständige Genehmigungsbehörde, der BayWa r.e. Wind GmbH v. d. GF Dr. 
Marie-Luise Pörtner, Arabellastraße 4, 81925 München auf ihren Antrag vom 18.11.2019 den Vorbescheid 
gem. § 9 BImSchG für die Errichtung und den Betrieb von vier Windenergieanlagen des Typs E-126 EP 4 in 
der Gemarkung Assinghausen, Flur 3, Flurstücke 31, 31, 27, 10 am 20.06.2023 erteilt. 
 
Gemäß § 1 Abs. 1 in Verbindung mit Ziffer 1.6.2 des Anhanges 1 der Verordnung über genehmigungsbedürf-
tige Anlagen (4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes) und den Bestimmun-
gen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) bedarf das beantragte Vorhaben einer Genehmigung 
nach diesen Vorschriften. 
 
Die Entscheidung wird im nachstehend aufgeführten Umfang entsprechend den Antragsunterlagen, die ver-
bindlicher Bestandteil der Genehmigung sind, wie folgt erteilt:  
 
Gegenstand des Antrages ist die Errichtung und der Betrieb von vier Windenergieanlagen 
 
Bezeich-
nung 

Typ Nenn-
leistung 
[kW] 

Na-
ben-
höhe 
[m] 

Rotor-
durch-
messer 
[m] 

Gesamt-
höhe ([m] 

Gemarkung Flur Flur-
stück 

WEA 01 E-126 EWP 4 4.200 135 127 198,5 Assinghausen 3 31 
WEA 02 E-126 EWP 4 4.200 135 127 198,5 Assinghausen 3 31 
WEA 03 E-126 EWP 4 4.200 135 127 198,5 Assinghausen 3 27 
WEA 04 E-126 EWP 4 4.200 135 127 198,5 Assinghausen 3 30 

 
Die Entscheidung über den Antrag wird hiermit gem. § 10 Abs. 8 BImSchG i.V.m. § 21a der 9. BImSchV 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Genehmigungsbescheid und die dazugehörigen Unterlagen, sowie die gem. § 16 UVPG erforderlichen 
Unterlagen über die Umweltauswirkungen des Vorhabens, liegen in der Zeit vom 26.06.2023 bis zum 
10.07.2023 bei den folgenden Stellen aus und können dort während der angegebenen Zeiten eingesehen 
werden: 
 
1. Rathaus Olsberg  

Fachbereich 3 Bauen und Stadtentwicklung, Bigger Platz 6, 59939 Olsberg  
Montag bis Donnerstag von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr,  
Freitag von 7:30 Uhr bis 13:00 Uhr,  
Dienstag von 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr und   
Donnerstag von 13:30 Uhr bis 18:00 Uhr  

 
2. Genehmigungsbehörde Hochsauerlandkreis 

Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz 
Zimmer 235, Am Rothaarsteig 1, 59929 Brilon 
Montag bis Freitag von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr, sowie  
Montag, Mittwoch und Donnerstag von 14:00 Uhr bis 15:30 und  
Dienstag von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
oder nach telefonischer Vereinbarung unter 02961/94-3155 
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Des Weiteren kann der Bescheid auf der Internetseite des Hochsauerlandkreises 
(https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/bauen/wohnen/kataster/bekanntma-
chung-oeff) in der Zeit vom 26.06.2023 bis zum 10.07.2023 eingesehen werden. 
 
Dieser Bekanntmachungstext, Bescheid und seine Begründung sind während der genannten Auslegungszeit 
über das zentrale UVP-Portal des Landes Nordrhein-Westfalen unter https://www.uvp-verbund.de/startseite 
abrufbar.  
 
Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid Dritten gegenüber, die keine Einwendungen erhoben ha-
ben, als zugestellt. 
 
Diese öffentliche Bekanntmachung ersetzt die Zustellung des Genehmigungsbescheides an die Per-
sonen, die Einwendungen erhoben haben.  
 
Bis zum Ablauf der Klagefrist kann der Genehmigungsbescheid von den Personen, die Einwendungen erho-
ben haben, schriftlich oder elektronisch bei der Unteren Umweltschutzbehörde/Immissionsschutzbehörde, Am 
Rothaarsteig 1, 59929 Brilon (E-Mail: immissionsschutz@hochsauerlandkreis.de) angefordert werden. 
 
Nach § 10 Abs. 8 Satz 1 BImSchG kann die Zustellung des Genehmigungsbescheides an die Personen, die 
Einwendungen erhoben haben, durch die öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. Von der Möglichkeit 
wurde Gebrauch gemacht, da die Mehrheit der Einwender im Stadtgebiet Olsberg wohnt und somit die Mög-
lichkeit haben, den Genehmigungsbescheid bei der Genehmigungsbehörde und/oder der Stadt Olsberg ein-
zusehen. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
  
Gegen den Bescheid können Sie vor dem Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, 
Aegidiikirchplatz 5, 48143 Münster binnen eines Monats, nachdem der Bescheid bekannt gegeben wurde, 
schriftlich Klage erheben.  
  
Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektronische Poststelle des 
Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet 
sein. Es muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder 
von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 
VwGO eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbedin-
gungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen 
des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-
Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803).*  
  
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll 
einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen ange-
geben werden. Wird die Klage schriftlich erhoben, soll die angefochtene Verfügung in Urschrift oder in Ab-
schrift beigefügt werden.  
  
* Hinweis: Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.de. 
 
Brilon, 23.06.2023 
 
Hochsauerlandkreis 
Der Landrat 
Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz 
Az: 42.40432-2019-04 
 
Im Auftrag 
gez.  
Kraft 
 
 
  

mailto:immissionsschutz@hochsauerlandkreis.de
http://www.justiz.de/





